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RESOLUTION 63/4

Verabschiedet auf der 24. Plenarsitzung am 13. Oktober 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/63/472,
Ziff. 6).

63/4. Beitragsschlüssel für die Aufteilung der 
Ausgabenlast der Vereinten Nationen: 
Anträge nach Artikel 19 der Charta

Die Generalversammlung,

nach Behandlung von Kapitel V des Berichts des Bei-
tragsausschusses über seine achtundsechzigste Tagung1,

erneut betonend, dass die Mitgliedstaaten nach Artikel 17
der Charta der Vereinten Nationen verpflichtet sind, die Aus-
gaben der Organisation nach einem von der Generalver-
sammlung festzusetzenden Verteilungsschlüssel zu tragen,

1. bekräftigt ihre Rolle gemäß Artikel 19 der Charta
der Vereinten Nationen sowie die beratende Funktion des
Beitragsausschusses gemäß Regel 160 der Geschäftsordnung
der Generalversammlung;

2. bekräftigt außerdem ihre Resolution 54/237 C vom
23. Dezember 1999;

3. ersucht den Generalsekretär, die Mitgliedstaaten
weiter auf die in Resolution 54/237 C genannte Frist aufmerk-
sam zu machen, so auch durch frühzeitige Ankündigung im
Journal of the United Nations (Journal der Vereinten Natio-
nen) und durch direkte Mitteilung;

4. fordert alle Mitgliedstaaten, die eine Ausnahme
nach Artikel 19 der Charta beantragen, nachdrücklich auf, zur
Begründung ihres Antrags möglichst viele Informationen bei-
zubringen und zu erwägen, diese Informationen vor Ablauf
der in Resolution 54/237 C genannten Frist zu übermitteln,
damit möglicherweise benötigte zusätzliche Detailinforma-
tionen zusammengestellt werden können;

5. stimmt darin überein, dass die Nichtzahlung des zur
Vermeidung der Anwendung von Artikel 19 der Charta erfor-
derlichen gesamten Mindestbetrags durch Guinea-Bissau, die
Komoren, Liberia, São Tomé und Príncipe, Somalia, Ta-
dschikistan und die Zentralafrikanische Republik auf Um-
ständen beruhte, die diese Staaten nicht zu vertreten hatten;

6. beschließt, dass Guinea-Bissau, den Komoren, Libe-
ria, São Tomé und Príncipe, Somalia, Tadschikistan und der
Zentralafrikanischen Republik die Ausübung des Stimm-
rechts in der Generalversammlung bis zum Ende ihrer drei-
undsechzigsten Tagung gestattet wird.

RESOLUTION 63/246

Verabschiedet auf der 74. Plenarsitzung am 24. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/63/637,
Ziff. 8).

63/246. Finanzberichte und geprüfte Rechnungs-
abschlüsse sowie Berichte des Rates der 
Rechnungsprüfer

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 50/222 vom 11. April
1996, 51/218 E vom 17. Juni 1997, 52/212 B vom 31. März
1998, 53/204 vom 18. Dezember 1998, 53/221 Abschnitt VIII
vom 7. April 1999, 54/13 B vom 23. Dezember 1999, 55/220
A, B und C vom 23. Dezember 2000 beziehungsweise vom
12. April und 14. Juni 2001, 57/278 A vom 20. Dezember
2002, 60/234 A und B vom 23. Dezember 2005 beziehungs-
weise vom 30. Juni 2006, 61/233 A und B vom 22. Dezember
2006 beziehungsweise vom 29. Juni 2007 und 62/223 A und
B vom 22. Dezember 2007 beziehungsweise vom 20. Juni
2008,

sowie unter Hinweis auf alle ihre Resolutionen betreffend
die Sprachen der Vereinten Nationen sowie diejenigen betref-
fend Personalmanagement,

unter Betonung der Notwendigkeit, die vollständige An-
wendung des Personalstatuts und der Personalordnung der
Vereinten Nationen zu gewährleisten,

nach Behandlung der Finanzberichte und geprüften Rech-
nungsabschlüsse sowie der Berichte und Bestätigungsver-
merke des Rates der Rechnungsprüfer für den am 31. Dezem-
ber 2007 abgelaufenen Zeitraum über die Vereinten Natio-
nen2, das Internationale Handelszentrum UNCTAD/WTO3,
die Universität der Vereinten Nationen4, das Entwicklungs-
programm der Vereinten Nationen5, das Kinderhilfswerk der
Vereinten Nationen6, das Hilfswerk der Vereinten Nationen
für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten7, das Ausbildungs-
und Forschungsinstitut der Vereinten Nationen8, die vom Ho-
hen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen verwalte-
ten freiwilligen Beiträge9, den Fonds des Umweltprogramms
der Vereinten Nationen10, den Bevölkerungsfonds der Verein-
ten Nationen11, das Programm der Vereinten Nationen für
menschliche Siedlungen12, das Büro der Vereinten Nationen
für Drogen- und Verbrechensbekämpfung13, das Büro der
Vereinten Nationen für Projektdienste14, den Internationalen

1 Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Supple-
ment No. 11 (A/63/11).

2 Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Supple-
ment No. 5 (A/63/5), Vol. I.
3 Ebd., Vol. III.
4 Ebd., Vol. IV.
5 Ebd., Supplement No. 5A und Korrigendum (A/63/5/Add.1 und
Corr.1).
6 Ebd., Supplement No. 5B und Korrigendum (A/63/5/Add.2 und
Corr.1).
7 Ebd., Supplement No. 5C (A/63/5/Add.3).
8 Ebd., Supplement No. 5D (A/63/5/Add.4).
9 Ebd., Supplement No. 5E (A/63/5/Add.5).
10 Ebd., Supplement No. 5F (A/63/5/Add.6).
11 Ebd., Supplement No. 5G (A/63/5/Add.7).
12 Ebd., Supplement No. 5H (A/63/5/Add.8).
13 Ebd., Supplement No. 5I (A/63/5/Add.9).
14 Ebd., Supplement No. 5J (A/63/5/Add.10).
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Strafgerichtshof zur Verfolgung der Personen, die für Völker-
mord und andere schwere Verstöße gegen das humanitäre
Völkerrecht im Hoheitsgebiet Ruandas zwischen dem 1. Ja-
nuar 1994 und dem 31. Dezember 1994 verantwortlich sind,
sowie ruandischer Staatsangehöriger, die für während dessel-
ben Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten began-
genen Völkermord und andere derartige Verstöße verantwort-
lich sind15, und den Internationalen Strafgerichtshof zur Ver-
folgung der Verantwortlichen für die seit 1991 im Hoheitsge-
biet des ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren Ver-
stöße gegen das humanitäre Völkerrecht16, der Kurzzusam-
menfassung der wichtigsten Feststellungen und Schlussfolge-
rungen in den Berichten des Rates der Rechnungsprüfer17, der
Berichte des Generalsekretärs über die Umsetzung der Emp-
fehlungen des Rates der Rechnungsprüfer zum Rechnungsab-
schluss der Vereinten Nationen für den am 31. Dezember
2007 abgelaufenen Zweijahreszeitraum, über den Sanie-
rungsgesamtplan für das am 31. Dezember 2007 abgelaufene
Jahr und über die Rechnungsabschlüsse der Fonds und Pro-
gramme der Vereinten Nationen für die am 31. Dezember
2007 abgelaufene Finanzperiode18 und des Berichts des Bera-
tenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen19,

1. nimmt die Finanzberichte und geprüften Rechnungs-
abschlüsse sowie die Berichte und Bestätigungsvermerke des
Rates der Rechnungsprüfer zu den genannten Organisatio-
nen2-16 an;

2. billigt die Empfehlungen und Schlussfolgerungen in
den Berichten des Rates der Rechnungsprüfer;

3. schließt sich den Bemerkungen und Empfehlungen
in dem Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs-
und Haushaltsfragen19 an;

4. betont, dass der Rat der Rechnungsprüfer völlig un-
abhängig und alleine für die Durchführung der Rechnungs-
prüfung verantwortlich ist;

5. beschließt, die Berichte des Rates der Rechnungs-
prüfer über den Internationalen Strafgerichtshof für Ruanda
und den Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige
Jugoslawien unter den jeweiligen die Strafgerichtshöfe be-
treffenden Tagesordnungspunkten weiter zu behandeln;

6. lobt den Rat der Rechnungsprüfer für die hohe Qua-
lität seiner Berichte, insbesondere in Bezug auf seine Stel-
lungnahmen zur Verwaltung der Ressourcen und zur Verbes-
serung der formalen Gestaltung der Rechnungsabschlüsse;

7. verweist auf die Satzung der Kommission für den in-
ternationalen öffentlichen Dienst20 und die zentrale Rolle, die
der Kommission und der Generalversammlung bei der Rege-

lung und Koordinierung der Beschäftigungsbedingungen des
Gemeinsamen Systems der Vereinten Nationen zukommt;

8. verweist außerdem auf ihre Resolution 61/233 B, in
der sie erneut erklärte, dass die Frage der noch ausstehenden
Beiträge eine in die Zuständigkeit der Generalversammlung
fallende politische Frage ist, und fordert alle Mitgliedstaaten
nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustellen, dass ihre
Beiträge vollständig und pünktlich entrichtet werden;

9. betont, dass Bedienstete auch künftig unter strikter
Einhaltung des Artikels 101 der Charta der Vereinten Natio-
nen sowie gemäß den einschlägigen Bestimmungen ihrer Re-
solutionen eingestellt werden müssen;

10. nimmt Kenntnis von den Berichten des Generalse-
kretärs über die Umsetzung der Empfehlungen des Rates der
Rechnungsprüfer zum Rechnungsabschluss der Vereinten
Nationen für den am 31. Dezember 2007 abgelaufenen Zwei-
jahreszeitraum, über den Sanierungsgesamtplan für das am
31. Dezember 2007 abgelaufene Jahr und über die Rech-
nungsabschlüsse der Fonds und Programme der Vereinten
Nationen für die am 31. Dezember 2007 abgelaufene
Finanzperiode18 und nimmt außerdem Kenntnis von der ver-
besserten Umsetzungsquote der Empfehlungen;

11. ersucht den Generalsekretär und die Leiter der
Fonds und Programme der Vereinten Nationen erneut, für die
vollständige und rasche Umsetzung der Empfehlungen des
Rates der Rechnungsprüfer und der entsprechenden Empfeh-
lungen des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
Haushaltsfragen zu sorgen und die Programmleiter für die
Nichtumsetzung der Empfehlungen rechenschaftspflichtig zu
machen;

12. ersucht den Generalsekretär, in seinen Berichten
über die Umsetzung der Empfehlungen des Rates der Rech-
nungsprüfer zum Rechnungsabschluss der Vereinten Natio-
nen sowie zu den Rechnungsabschlüssen ihrer Fonds und
Programme eine umfassende Erklärung für die Verzögerun-
gen bei der Umsetzung der Empfehlungen des Rates zu lie-
fern, insbesondere wenn die noch nicht vollständig umgesetz-
ten Empfehlungen mindestens zwei Jahre alt sind;

13. ersucht den Generalsekretär außerdem, in künftigen
Berichten den voraussichtlichen Zeitrahmen für die Umset-
zung der Empfehlungen des Rates der Rechnungsprüfer, die
Prioritäten für ihre Umsetzung und die rechenschaftspflichti-
gen Amtsträger anzugeben.

RESOLUTION 63/247

Verabschiedet auf der 74. Plenarsitzung am 24. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/63/611,
Ziff. 7).

63/247. Programmplanung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 37/234 vom 21. De-
zember 1982, 38/227 A vom 20. Dezember 1983, 41/213 vom
19. Dezember 1986, 55/234 vom 23. Dezember 2000, 56/253
vom 24. Dezember 2001, 57/282 vom 20. Dezember 2002,

15 Ebd., Supplement No. 5K (A/63/5/Add.11).
16 Ebd., Supplement No. 5L (A/63/5/Add.12).
17 Siehe A/63/169.
18 A/63/327 und Add.1.
19 A/63/474.
20 Resolution 3357 (XXIX), Anlage.




